
2. Änderung der Friedhofsordnung 
vom 19.01.2023

für den Friedhof der Ev.-Iuth. St. Martin Kirchengemeinde 
in Hoheneggelsen

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. 
Kirchengemeinde Hoheneggelsen am v cT?*!folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

Die Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Hoheneggelsen 
vom 19.01.2023 wird wie folgt geändert:

§ 11 
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Reihengrabstätten (§ 12),

b) Wahlgrabstätten (§ 13),

c) Urnenwahlgrabstätten (§ 13 a),

d) Rasenreihengrabstätten (§ 14),

e) Rasenwahlgrabstätten (§ 14 a),

f) Urnenrasenreihengrabstätten am Gemeinschaftsdenkmal (§ 14 b),

g) Urnenreihengrabstätte/-feld unterm Baum (§ 14 c)

h) Einzel-Urnenkammern (§ 15),

i) Paar-Urnenkammern (§ 15 a).

§ 14 c 
Urnenreihengrabstätte/-feld unterm Baum

(1) Baumgrabstätten sind Reihengrabstätten für Urnenbestattungen, die anlässlich eines 
Todesfalls der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden und deren Pflege 
die Friedhofsverwaltung oder ein durch diese beauftragter Dritter übernimmt. Das Nut
zungsrecht kann nicht verlängert werden.

(2) Auf einer an einer Stele befestigten Plakette wird der Name der verstorbenen Person, 
sowie sein Geburts- und Sterbejahr verzeichnet. Die Beschriftung und Anbringung der Pla
kette erfolgen auf Kosten und Veranlassung der Friedhofsverwaltung. Die nutzungsberech
tigte Person kann auf die Gestaltung der Grabstätte keinen Einfluss nehmen.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für Reihengrabstätten auch für die Urnenreihengrabstätten unter Bäumen.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.



. den ..Z. .Q..?

Der Kirchetfj/orstand:

2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.


